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Fahrtauglichkeit (I)

• Mit der Diagnose einer PK ist für Inhaber/Inhaberinnen 
der Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge der Gruppe 2 
(Lkw, Bus, Taxi, Personenbeförderung) die 
Fahreignung in der Regel nicht gegeben. 

• Die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge der Gruppe 1 
(Pkw, Kraftrad, landwirtschaftliche Zugmaschine) 
kann bei Parkinson-Pat. nach individueller Beurteilung 
bei erfolgreicher Therapie oder in leichten Fällen 
gegeben sein.



Fahrtauglichkeit (II)
• Erhebung motorischer Parameter 

(z.B. UPDRS III im Off) 

• Neuropsychologische Verfahren
– visuell-räumliche Aufmerksamkeitsleistungen

– geteilte Aufmerksamkeit

– exekutive Funktionen

– visuelle Wahrnehmungsleistungen

• ggf. Durchführung einer Fahrverhaltensprobe



Fahrtauglichkeit (III)

Wann besteht keine Fahreignung:

• bei schwerer motorischer Beeinträchtigung

• unvorhersagbaren, ausgeprägten motorischen 
On/Off-Fluktuationen

• höhergradigen Störungen der visuellen 
Funktion, Kognition, Aufmerksamkeit, 
Psychomotorik, Impulskontrolle oder 
Halluzinationen. 

• 3 Monate postoperativ nach THS-Operation

Konsensstärke: 100%, starker Konsens







Ablauf der praktischen Fahrten und abschließende gutachterliche 
Stellungnahme

Im ersten Gespräch werden gemeinsam die angestrebten Ziele und möglichen 
Trainingsmethoden festgelegt, um die Fahrtauglichkeit zu erreichen. Es wird 
geprüft, ob weitere Schritte wie eine augenärztliche Untersuchung notwendig 
sind.
Bei den praktischen Fahrten, ggf. mit individuell angepassten 
Fahrzeugumbauten, werden verschiedene Fahraufgaben durchgeführt. Folgende 
Fähigkeiten  werden trainiert und schrittweise gesteigert:

 Belastbarkeit

 Orientierungsfähigkeit

 Aufmerksamkeits- und Konzentrationsvermögen

 Optische Wahrnehmung

 Umgang mit Fahrzeugumbauten

 Einsichts- und Kritikfähigkeit



Im Anschluss erfolgt die Durchführung der Fahrprobe, welche 
rechtlich geschützt und standardisiert ist. Die gutachterliche 
Stellungnahme zur Fahrprobe stellt eine zusätzliche und wichtige 
Information dar, die zusammen mit den ärztlichen und 
psychologischen Stellungnahmen eine umfassende Beurteilung der 
Fahrtauglichkeit ermöglicht. Diese gutachterliche Stellungnahme 
bildet den Abschluss des Fahreignungsgutachtens.

Durch diesen sorgfältigen und strukturierten Ablauf wird 
sichergestellt, dass die individuelle Fahreignung gründlich geprüft 
wird und dass alle relevanten Faktoren angemessen berücksichtigt 
werden. Das Ziel ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu 
gewährleisten und den Probanden dabei zu unterstützen, ihre 
Fahrtauglichkeit bestmöglich wiederzuerlangen.
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


